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mentes der Buße Alle, aüch die heute mächtigt. Schén dıe bange ‘Sofgé, ob in
groß un mächtig VOT den Augen der Zukunift und beim Eıintritt gewisser Er-
Menschen erscheinen, können der Kr- eignisse die Verfassung auch wirklıiıch
lösungsfirüchte, an die das Heilige Jahr eingehalten werde, ist eın Zeichen für
erinnert, NUuUr dann teiılhaftiıg werden, die Verwirrung der öffentlichen Ver-
Wen Ss1e diesen Weg der Einkehr un hältnisse un:! die Quelle einer Unsicher-
Buße gehen. So gestärkt sollen sS1e sich heıit, die dem Wesen eines Rechtsstaates
annn miıt der eucharistischen Speise näh- widerspricht. och beklagenswerter ist
renN, un! dies nıiıcht NUur ZU:  $ österlichen C wıe  > - leicht und Wwıe  >4 oft das schwere
Zeit, iM} dem Gebote der Kirche nach- Wort „Veriassungsbruch“ als Vorschlag
zukommen, sondern während des anzecn oder Vorwurf &s  ber die Lippen ommt,
Heiligen Jahres möglichst oft und mit und W1e  +& ungescheut der Verdacht des
immer größerer Hingabe., Damıit diese Verfassungsbruches selbst die
Hıngabe auch Ja unverfälscht un nicht höchsten Beamten des Reiches
nach eigenen kleinen oder großen ihres Eıdes auf die Verfassung ın Wort
Meınung sel, sollen die Christgläubigen un Schrift geäußert wIird.
sich in diesem Jahre Sanz besonders ın Ein solcher Zustand der Dınge konnte
das Leiden uNseIes Herrn versenken. sıch 1Ur deshalb entwickeln, weiıl weiten

So ist  pA dem eilıgen Vater bitter Kreisen des Volkes das Verständnis für
erns miıt seinem Ruft Christus un die Bedeutung der Verfassung (Cauch
dem Gedächtnisjahr der Erlösung. MÖö- einer unvollkommenen Verfassung) ab-
gecn alle, die ıch mıiıt dem Namen Christi handen gekommen ist Denn daß sıch
zıeren, diesem ernsten Rufe iın demütiger die Verfassung 1n einem Ansehen stehen
Bußgesinnung un! aufrichtiger Heilands- muß, das L1  ber Z weiıtel un! Anfechtung
liebe Folge eıisten, dann WIrd dieses Hei- erhaben ist, ergibt sıch VOo selbst ZUS
lıge Jahr eın Jahr des Heiles werden! dem weck, den S1e Z ertfüllen hat.

Constantin oppel 5S. J Wie Schopenhauer 1n seiner Abhand-
lung ‚„ ZUur Rechtslehre und Politik““ (Par-
CIrga > 127) ganz richtig bemerkt,Verfassungstreue ist es das Problem der Staatskunst, die

Man hat miıt Recht den Kopf geschüt- Gewalilt : Rechte hinüberzuziehen,telt über dıe Gesetzgeber Vo Versaıilles, daß mittels der Gewalt das Recht
die bei iıhrer Umgestaltung der Karte herrsche. WAar dart das ec nıcht
Europas NUur allzusehr die geschicht-
lichen, natıonalen, relıg1ösen un! WIirt- ausschließlich mıittels der Gewalt herr-

schen. Die Gesetze des Staates sollen
schaftliıchen Zusammenhänge unber‘:  ucC  AA  J. in dıe Gewohnheit und Sıtte des Olkes
sichtigt ließen. Das Ergebnis ist eın tast übergehen und durch iıhren dauernden
chaotisches Kuropa, das in Zuckungen Bestand ıne Art VO Selbstverständlich-
liegt und nıcht Ruhe kommen kann. eit erlangen. Aber trotzdem muß das

Eın ahnliıches Schauspiel haben WIT Recht die Ausbrüche der Gewalt-
jetzt 1n Deutschland VOT Augen, wenn tätıgkeıt gesichert werden, un! darum ıst
WIr  f die Experimente betrach- Rechtsschutz der erste Zweck des Staates
ten, die an der Verfassung des Reiches und dıe Vorbedingung für alle seine
VOTSCHOIMMNIN! oder vorgeschlagen WeI - anderweitigen Aufgaben. Erst das Be-
den Während SONSsS die Juristen cs als wußtsein, daß das Recht geachtet und
iıhre Auigabe ansehen, die Ehrfurcht VOT beschirmt wird, g1Dt auch dem etzten
dem bestehenden Gesetz einzuschärfen Bürger das Gefühl eines freien Mannes
un i1ne organısche Entwicklung des un! die Gewähr, daß eın Recht
Rechtes empfiehlen, wissen eute jedermann siegreich verteidigen ann,;
selbst Staatsrechtslehrer Rezepte ZUu Der Rechtschutz, den der Staat seinen
bieten, Wwıe  >4 inNna auf Grund VO  - kühnen, Bürgern schuldet, bezieht sıch un ın

der Situation geschöpften Theorien Yanz besonderer Weise aut die Vertas-
oder Auslegungen die Vertassung oll- SUNg des Landes; denn diese ist das
ends auf den Kopf stellen ann., Grundgerüst, das die Rechtsordnung des

Die unvermeidliche Folge dieser Vor- Staates rag un: stuützt. In der Ver-
gänge ist nıcht ausgeblieben. ıne große fassung ist die orm der Regierung
Unruhe hat sich des N Volkes be- schrieben, sınd die Pflichten, FKreijheiten
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und Rechte der Bürger niedergelegt, n muß es das Bestteben des Staatsniam_ies
mentlıch ıhre Befugnisse, bei dem Trla sein, nıiıcht beständig den Gesetzen
VO Gesetzen, bei der Ausübung der andern, sondern durch meısterhaite
Staatsgewalt und der Kontrolle der Anwendung auch der unvollkommenen
Staatsverwaltung mitzuwirken. Welcher Gesetze dem Gesamtwohl seines Landes
Art die Verfassung ist oder eın soll, dienen. Aus dieser Erkenntnis her-
das wiıird 1m einzelnen VO  } der geschicht- erklärt 6$s sıch, VOT em
liıchen Entwicklung, den wirtschaftlichen das staatlıche Grundgesetz die
und kulturellen Verhältnissen des Landes Krschütterung durch Zeitströmungen,
abhängen. In jedem Falle mac dıie leichtfertige Reformpläne und eigen-
Verfassung der Herrschaft der bloßen süchtige Parteiziele schützen  ST 1st, und
Gewalt eın  Z nde und errichtet durch die aru ZUIN Zustandekommen eines Ver-

Umschreibung VO Rechten un!: Pflich- fassungsändernden Gesetzes meist eine
ten ıne Ordnung, die ıne gesittete Ge- qualifizierte Mehrheit (zwei Drittel oder
meıinschaft frejer Bürger ermöglicht un drei Viertel) des Parlaments ertordert

wird.ZUIHN Ziele hat Wegen ihrer überragen-
den Bedeutung Ur  +r das ganzc Staats- Weil dıie Verfassung gleichsarh das
leben wird die Verfassung m1t einer be- Fundament des anzen staatlıchen Ge-
sondern Feijerlichkeit verkündet, ist die Däudes ist, müuüssen alle Staatsorgane
Verfassungsurkunde mit einem Schim- über die Wahrung der Verfassung -
InNner von ur und Unverletzlichkeit chen, niıcht LLUT die Regierung, sondern
umgeben, daß der Umsturz der Ver- auch dıe polıtıschen Parteien und die
tassung als Hochverrat, als eın Ver- Gerichte. FKür Deutschland insbesondere
brechen and un olk geahndet hat das Reichsgericht durch Urteil VO:
wird. November 1925 (RGZ 11I, 323) das

Recht und die Pflicht des Rıchters klarDie „Heiligkeit“ der Verfassung be-
deutet 9888  m} allerdings nıcht, daß S1e ohne anerkannt, die Verfassungsmäßigkeit VO  ea}

Fehler un Lücken S@e1  4 un biıs iın alle Xeichsgesetzen (auch von Landesge-
Ewigkeit unverändert bestehen bleiben setzen) prüfen und ihnen je nachdem
müuüsse. Alle menschlichen Gesetze sind RHechtskratft - oOder abzusprechen.
unvollkommen, verbesserungsfähig und Damlıt die Verfassung ın gesichertem
verbesserungsbedüritig (S.Thomas, Besitze ruhe, ist CS weiıter notwendig,
I, 2 07, a. I) Das gılt natürliıch auch daß S1e auch ihrem Geiste entspre-
VOo  } jeder Staatsverfassung. Keine ent- chend beobachtet wird. Niıicht 1Ur der
spricht vollkommen allen Wünschen Verfassungsbruch ist meiden, S ONMN-
un! Bedürtiniıissen. Daraus tolgt aber dern auch alles, S entfernt n ihn
nıcht, daß immerfort an ihr herumexperi1- erinnert: jedes Spielen miıt dem Gedan-

ken eines Verfassungsbruches, Jedementijert werden soll In uNnsSscIer Zeıt,
ın der WITr  E 4} gewohnt sind, VO einem „kühne“ juristische Konstruktion oder
Hagel immer Gesetze überschüttet „Ideologie‘“‘, die der einfache, gerade
ZU werden, ist die Einsicht fast verloren Sınn des Volkes nıiıcht begreilit, jede
Ccgangen, daß jede Änderung des Ge- Überspannung eines oder einiger ara-
setzes n sıch eın Nachteil ist und durch graphen der Verfassung, dadurch

die anz'! bestehende Staatsordnung auserhebliche und offenbar überwiegende
Vorteile des Gesetzes begründet den Angeln heben , endlich Maß-
werden MUuU. (ebd d, 2); denn der häu- nahmen, die der außersten Grenze
hge Wechsel der Gesetze schwächt oder der Verfassung lıegen un: deren recht-
vernıichtet die Ehrifiurcht VO  —$ der hbe-
tehenden Rechtsordnung Deshalb Ausarbeitung der Gesetze eigentümlıch

ist Schwerwiegende nachteiılıge Folgen
ber die heutige Art der Gesetz- werden mehr und mehr bemerkbar. Die

gebung 1n Deutschland sagt das Reichs- Sicherheit des Rechtsverkehrs leidet.
gericht 1in seinem Urteıil vom D, Juni Der Zweiftfel an Gerechtigkeit un Nütz-
1932 RGSt 66, 259 f.) 39  1e€ Eıingriffe 11 lichkeit breitet sıch aus, Er zieht Unzu-
die Güter der Bürger vollziehen sich 1n tirıedenheiıt ach sich. Die Zerrissenheit
reichem Wechsel, hne die sorgfältige wächst.“ Inzwischen ist es gewi1ß nicht
Vorbereitung un: Aufklärung, die der besser geworden.
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liche Zulässigkeit begründeten Z weıteln unsiıchtbar ballen sıch die Fäuste un
egegnet Es wiırkt auch übel S  A süchen nach Waffen, n das geraubte 0immer wieder VOo  - der Regierung oder Recht wiederzuerlangen.
den Parteien versichert werden mu Das orsche Vorgehen, das 1111 Hand-
1a  in werde sıch dıe Verfassung hal- umdrehen die Paragraphen der Vertas-
ten Wenn das Seilibstverständliche be- SUuNg beiseiteschiebt Mag für den Augen-
tONtT wırd wec Argwohn Eine VeTLr- blick Eriolg haben und den Beifall 1T16-
dächtige Verfassungstreue 1st auch geleiteter Massen finden, die sich durch

geschriebenen Recht L1UTFrC testzuhalten, die Phrase betören lassen, daß e1n großer
wenn und SoOWwWe1ıt es der CIHCHNECN Partei Mannn oder 1i1ne große Bewegung nıcht
VOo  -} Vorteil ISt das he1ßt nıchts anderes, 41  ber die „Zwirnsfäden des geschrie-
als das Recht Z U1 Kampfmittel benen Rechtes stolpern dürfe Irotzdem
Partei un!: iıhrer politischen Macht- bleibt der Verfassungsbruch i1ne AÄAus-
zwecke ernjedrıgen Erheben sich Strei- sSaat VO Verhängnissen, die ıch otit
tigkeıiten .  ber ınn und Auslegung der schneller erfüllen, als ecinen Urhebern
Verfassung, SO ind nNnıc als acht- möglıch scheint denn auch für das polı-
Iragen ZU betrachten un ZU behandeln, tische Gebiet gılt der warnende atz
sondern ZU  a Entscheidung unab“ „Wer die Gewalt (unrechtmäßig) —
hängigen, unparteıilıchen Gerichtshof wendet kommt durch die Gewalt um.  6
überweisen, der sıch alleın VO  z} recht- Wohl 15 wahr, daß beim Zusammen-
lıchen Erwägungen, nıcht aber VO polı- stoß des Rechtes miıt der ac das
tischen Zweckmäßigkeitsgründen leiten Recht ZunaCcC  (  hst der schwächere und darum
lassen darf So wiıird erreicht daß 111 auch der unterliegende eil 1st So —
Staate das Recht nıcht die Gewalt klärt ıch das schallende Hohngelächter,
herrscht m1 dem alle Anbeter der Macht über

Es ist also die unbestrittene Geltung die wehrlosen Proteste des Rechts hın-
der Verfassung, die eC1NeIN Lande den wegschreiten Aber das n]ıedergebeugte,
Ehrennamen Rechtsstaates verleiht nıedergetretene Recht hat 1NNernNn
un die Bürger durch Rechte und Pflich- Autftrieb der sich auf die Dauer selbst
ten aller Gegensätze auf (D  einen  - die stärkste Bedrückung durch-
CeIMM!|  en Boden verbindet Solange Das 15 c W as VO  w jeher alle
die Verfassung in Ehren gehalten wiıird Verteidiger des Rechts auch beim UTri-
1st uch jedes andere Recht geschützt umph der Gewalt mM1 1eINn hohen efühl
Die "Ireue ZU  n Verfassung hält VOo  ; dem des dieges erfüllt hat Der Mißbrauch
Streit der Parteien die tieifste Bıtterkeit der Gewalt weckt den Widerstandswillen
und die letzte Entartung tern Sie g_ des olkes, das unier dem Gefühl der
sStattet ein taır play mi1t gleichen W affen Rechtlosigkeit leidet und s  ber kurz oder
un! gibt dem Verlierer VOo  } heute 1ne lang den Sturz der ungesetzlichen Ge-
Chance für MOTrgenN; 1äßt die Angst walt herbeiführt.
nıcht aufkommen, daß die Minderheit Der Verfiassungsbruch ruft aber nıcht
] CigenNnen Lande polıtısch entmündiıgt DUr die Verteidiger des Rechts auf den
un!: geknechtet wIıird Plan; wiıirkt mi1ıt dem Fluch der bösen

Aus dem Gesagten erhellt hne we1- "Lat weıter, deren Nachahmung m17
teres, daß der Verfassungsbruch gekehrten Vorzeichen bei veränderter
die Anderung der Verfassung unter Ver- Lage ihrer Rechtfertigung auftf das
lJetzung der gesetzlich festgelegten Form, Vorgehen der andern hinweist So —-

die Illegalıtät VO der dıedie schwerste Erschütterung der at-
lichen Ordnung 1ST denn bedeutet, Illegalität VOo  ] der andern Seite, un!:
daß die Gewalt die Stelle des Rechtes diesem Anprall roher Mächte muß das
T1 Indem CT aber das Gesetz der Ge- Wohl des Staates vernıichtet werden,
walt aufrichtet, zerreıißt das rechtliche Zu beachten 15t auch die "Liefe un!:
and das alle Bürger umschli;eßt und Dauer, m1t der die Erinnerung 2a8l den
eröffnet wenıgstens grundsätzlich den Verfassungsbruch der Seele des Vol-
furchtbarsten aller Kriege, den Bürger- kes haftet Die Verfassung ann ZWAar

kriıeg Mag auch die Diktatur nNes e1nN- 111 einem Augenblick m1t Gewalt
zeinen oder Partei den offenen Aus- gestoßen werden, aber braucht lange
bruch des blutigen Kampfes verhüten, Jahre, bis das durch den Umsturz VOI -
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letzte Uun!' verwirrte Rechtsbewußtsein Zeiten 1n Frage kommen kann. . Äber‘

ist. Werwiederhergestellt vollends gerade dann hat sıch die Verfassungs-
„rücksichtslos“ die Stelle des Rechts Te bewähren, und sS1e zeıigt sich
dıie Macht un! die Formen des darın, daß selbst große Unzuträg-
Rechts 1U benützt, diese Vertau- lichkeiten und Umwege 1n Kaut nımmt,
schung beschönigen, tördert bewußt - einen TUC der Verfassung VOI -
oder unbewußt 1nNe Gesinnung, die 1m meiıiden. Und das wırd sich tast immer
bolschewistischen Rußland ZUT unbe- erreichen lassen, Wenn bei allen Betei-
dingten Herrschaft gelangt ist, das lıgten der gute W iılle dazu vorhanden ist.
Recht ausschließlich der polıtischen Ge- 1i1ne weise Regierung omm: daher auch
walt dıenen muß und jeder Wiıderspruch hne Verfassungsverletzungen ıhrem

jel und kannn bei richtiger Wahl des
wird.
mit „Pphysischer Vernichtung‘“‘ bestrafit

Zeitpunkts selbst Verifassungsänderungen
Als Schlußfolgerung ergibt sich VO  } 1n der rechtlichen 0orm durchsetzen

selbst, daß alle, die iıhr and un olk Wie aber, wWwWenn der gute Wille dazu
liıeben, 1m Kampfe für das Recht nıcht nıcht be1 allen Beteiligten vorhanden
erlahmen und siıch nicht einschüchtern ist, Wein vielmehr VO mancher Seite
lassen dürfen. Das gılt zumal für ine bewußt auf den Konflikt hingearbeitet
Zeit, in der unter dem Einflusse der wWwIird oder außerordentliche Umstände die
wirtschaftlichen Not und der politischen CNauec Innehaltung der Verfassung (
Gegensätze ıne Überwertung der bloßen möglich machen oder +  ber das erträg-
Macht eingetreten ist, Ja geradezu eın liıche Maß erschweren? Wie soll sıch in
Machtrausch viele Menschen etiallen einem solchen HFalle der verantwortliche
hat, der 1 Vertrauen auf dıe Zahl und Iräger der staatlıchen Macht verhalten?
Kraft der Fäuste Zu  P Erreichung seiner Die Staatsethik, die VOT den Schwierig-
Zwecke über alle Rechte ruta hinweg- keiten des Lebens die Augen nıcht VeTrT-
zuschreiten gesonnen ist. In olcher Zeıit, schließen darfi, muß auch auf diese Frage
in der die Gewalt das Recht Z untfer- iıne Antwort geben
jochen droht, muß das olk selbst Die rechte Antwort annn NUur gefun-
Schutze seiner Verfassung ZUSaININEN- den werden, wWenn In davon ausgeht,
stehen, un gegenüber allen Gelüsten daß jedes Gesetz Sinn und Berechtigung
ZU  M Rechtsbeugung und Verfassungs- VO S3 W (bonum commune)
umgehung die Unverbrüchlichkeit des empfängt. arum steht das Wohl des
Rechtes un der staatlıchen Ordnung ZU Staates auch über dem Buchstaben der
verteidigen. Verfassung, und bei einem wirklıchen,

Hier erhebt sıch NUu] der Eiınwand, unausweichlichen Konflikt zwischen
solche Grundsätze +  ber Vertassungstreue Staatswohl un Verfassung würde dem
sejen gut für ruhige Verhältnisse, paßten Staatswohl der Vorrang gebühren D-
aber nıicht für ıne polıtische Lage, die U, olut gesprochen, ist  4 also dıe Möglıch-
miıt iıhren ungeheuren Spannungen das keit eines „Staatsnotstandes“ nicht be-
Gitterwerk Triikeln und Paragra- streıten, der ein Abweichen Vo  =| Vertas-
phen längst gesprengt habe Es sel eın  a sungsbestımmungen rechtfertigen würde.
aussıchtsloser Versuch, gewaltige Volks- Aber eın solcher Staatsnotstand dartf

weder willkürlich konstruijert och mut-bewegungen mit Verfassungsbestim-
INUNSCH auiffangen Z wollen, und ıne willig herbeigeführt werden. Er annn
Verfassung habe ihre Daseinsberechti- LUr als „ultıma ratio“ Betracht kommen
gung verloren, die dem Wohle des Volkes un erst dann angeruten werden, wenn
un: den Erfordernissen der „Staats- erns und gewissenhaft alle Maßnahmen
räson“ widerspreche. In einer Zeit, in versucht worden sınd, die ın der Ver-
der es H+ und brodele, seien schnelle fassung selbst ruhenden Möglichkeiten
Entscheidungen Platze, die nıiıcht ZUT Schaffung einer geordneten Staats-
Urc Vorschritten beengt werden dürf- leitung ZU1 Auswirkung ZU bringen,
ten, die-für &anz andere Voraussetzungen kurzum erst dann, Wen] alle Mittel, dıe
gegeben sejen.

Daraut ist vorerst Zu erwıdern, daß Augustinus, De lıb. arb. I, 6, M, I
eın Abweichen Vo  -} der Verfassung über- (ML 32, 1229); Thomas, I, 2
haupt d  - in stürmischen, schwierigen 90, d, 2 006, a,. 6; 2ig 2 q. 60, a., 5 ad D,



i  1  (3  ’ il Umschau _  61  X  eine V*Durc‘hbréchur.lg' der Verfassung  Ideen und F.orr’nen reif sind. Nur widef-  nicht enthalten, sich als untauglich er-  strebend wird er an die Frage des Staats-  wiesen haben, der dem Staatswohl dro-  notstandes herantreten, weil das Staats-  henden dringenden Gefahr zu begegnen 2,  notrecht ihn leicht in verdächtige Nähe  Und dabei ist die Durchbrechung der  zum Staatsstreich bringen kann. Und  Verfassung auf das geringst mögliche  selbst wenn je das Staatsnotrecht gel-  Maß zu beschränken, so wie ein Arzt  tend gemacht werden sollte, muß auch  dem Organismus keine größere Wunde  aus ihm noch die Treue zur Verfassung  hervorleuchten. Das Volk aber hat ein  zufügen darf, als die Heilung der Krank-  heit es unbedingt erfordert.  feines Gefühl dafür, ob etwas in wirk-  Es ist hier entsprechend anzuwenden,  licher Not aus Liebe zum Gesamtwohl  oder aus Liebedienerei gegen selbstsüch-  was das Reichsgericht in seinem Urteil  vom 8. Mai 1929 (RGSt 63, 226), ganz im  tige Interessen von Parteien oder Stän-  Einklang mit dem Naturrecht, über den  den geschieht.  sog. übergesetzlichen Notstand ausführt,  Die Gerechtigkeit ist die Grundlage  daß nämlich der Verstoß gegen ein (gül-  der Staaten. Ein Staat, in dem das Recht  tiges) Gesetz nur dann den Charakter  nicht geachtet wird, ist ein des Men-  der Rechtswidrigkeit verliert, wenn er  schen unwürdiges Gebilde. Immer noch  gilt das Wort des hl. Augustinus (De  „das einzige Mittel ist, um das höhere  Rechtsgut zu schützen, d. h. daß weder  civ. Dei 4, 4; ML 41, ı115): „Wenn die  eine strafrechtlich belanglose Handlung  Gerechtigkeit fehlt, was sind dann die  noch die Verletzung eines geringerwer-  Reiche anders als große Räuberbanden?“  Max Pribilla S.J.  tigen Rechtsguts zur Verfügung steht“  Ein Staatsnotstand liegt daher keines-  wegs vor, wenn durch die Verfassungs-  Die Dauer des menschlichen  Lebens  bestimmungen eine Regierung oder Partei  gehindert wird, ihre besondern Zwecke  In graue Sagenzeit des Deutschtums  und Wünsche durchzusetzen.  Das ist  reicht der „Wolfdietrich‘“ des Helden-  eben der Sinn der Verfassung, für solche  buches hinein. Hier findet sich schon  Zwecke und Wünsche einen bestimmten  die Volkssage vom Jungbrunnen. Sie  Weg bindend vorzuschreiben. Erst recht  legt ebenso wie ähnliche Sagen bei an-  kann der sich nicht auf einen Staatsnot-  dern Völkern Zeugnis ab für das uralte  stand berufen, der ihn bewußt herbei-  Sehnen der Menschen, die leistungs-  führt. Es wäre ein Verstoß gegen Treu  fähige und genußfreudige Jugend zurück-  und Glauben, wenn der Saboteur der  zuerlangen‚ die Last der Jahre zu ver-  Verfassung aus seinem Frevel Vorteil  meiden,  für sich selbst ziehen dürfte. Wer auf  Dem heutigen Menschen im Zeitalter  die Räder der Staatsmaschine absichtlich  der Naturwissenschaft  und Technik  Sand schüttet, hat kein Recht, sich über  schwebt natürlich die Idee vor, durch  das Versagen des Staatsapparates zu be-  operative Eingriffe oder durch organo-  klagen; er ist vielmehr verpflichtet, den  therapeutische Präparate neue Spann-  Sand zu entfernen.  kraft für Körper und Geist schaffen zu  Es ist zutreffend, daß die Verfassung  können. Mit Präparaten der modernen  in einer leidenschaftlich bewegten und  Organotherapie kann man bei krankhaft  vorwärtsstürmenden Zeit wie eine Bremse  bedingtem vorzeitigem Altern, also bei  wirkt. Aber diese Wirkung ist gewollt,  Menschen, die schon etwa in den fünf-  um die Volksenergien zu einem geord-  ziger Jahren infolge von Schwächezu-  neten Ablauf zu zwingen und vor Ver-  ständen im Gefüge der Blutdrüsen grei-  wilderung zu bewahren; sie ist für den  senhaft werden, vorzügliche Resultate  Staatsmann zugleich eine Mahnung, die  erzielen. Aber es ist nicht möglich, den  normalen Ablauf des Lebens durch  politische Entwicklung nicht zu über-  stürzen, sondern geduldig zuzuwarten,  solche Kunsthilfe zu verzögern. Mit der  bis die äußern Verhältnisse für neue  Zeit eilen wir Stunde für Stunde unse-  rem Ende in der Zeit zu. Unser Zie!  2 Für  Anschütz-  Deutschland vgl.  muß sein, durch Gesunderhaltung einen  Thoma, Handbuch des Deutschen Staats-  vorzeitigen krankhaften Tod zu vermei-  rechts II (Tübingen ı1932) 231—233 276.  den. Wir müssen durch hygienische Le-i  1  (3  ’ il Umschau _  61  X  eine V*Durc‘hbréchur.lg' der Verfassung  Ideen und F.orr’nen reif sind. Nur widef-  nicht enthalten, sich als untauglich er-  strebend wird er an die Frage des Staats-  wiesen haben, der dem Staatswohl dro-  notstandes herantreten, weil das Staats-  henden dringenden Gefahr zu begegnen 2,  notrecht ihn leicht in verdächtige Nähe  Und dabei ist die Durchbrechung der  zum Staatsstreich bringen kann. Und  Verfassung auf das geringst mögliche  selbst wenn je das Staatsnotrecht gel-  Maß zu beschränken, so wie ein Arzt  tend gemacht werden sollte, muß auch  dem Organismus keine größere Wunde  aus ihm noch die Treue zur Verfassung  hervorleuchten. Das Volk aber hat ein  zufügen darf, als die Heilung der Krank-  heit es unbedingt erfordert.  feines Gefühl dafür, ob etwas in wirk-  Es ist hier entsprechend anzuwenden,  licher Not aus Liebe zum Gesamtwohl  oder aus Liebedienerei gegen selbstsüch-  was das Reichsgericht in seinem Urteil  vom 8. Mai 1929 (RGSt 63, 226), ganz im  tige Interessen von Parteien oder Stän-  Einklang mit dem Naturrecht, über den  den geschieht.  sog. übergesetzlichen Notstand ausführt,  Die Gerechtigkeit ist die Grundlage  daß nämlich der Verstoß gegen ein (gül-  der Staaten. Ein Staat, in dem das Recht  tiges) Gesetz nur dann den Charakter  nicht geachtet wird, ist ein des Men-  der Rechtswidrigkeit verliert, wenn er  schen unwürdiges Gebilde. Immer noch  gilt das Wort des hl. Augustinus (De  „das einzige Mittel ist, um das höhere  Rechtsgut zu schützen, d. h. daß weder  civ. Dei 4, 4; ML 41, ı115): „Wenn die  eine strafrechtlich belanglose Handlung  Gerechtigkeit fehlt, was sind dann die  noch die Verletzung eines geringerwer-  Reiche anders als große Räuberbanden?“  Max Pribilla S.J.  tigen Rechtsguts zur Verfügung steht“  Ein Staatsnotstand liegt daher keines-  wegs vor, wenn durch die Verfassungs-  Die Dauer des menschlichen  Lebens  bestimmungen eine Regierung oder Partei  gehindert wird, ihre besondern Zwecke  In graue Sagenzeit des Deutschtums  und Wünsche durchzusetzen.  Das ist  reicht der „Wolfdietrich‘“ des Helden-  eben der Sinn der Verfassung, für solche  buches hinein. Hier findet sich schon  Zwecke und Wünsche einen bestimmten  die Volkssage vom Jungbrunnen. Sie  Weg bindend vorzuschreiben. Erst recht  legt ebenso wie ähnliche Sagen bei an-  kann der sich nicht auf einen Staatsnot-  dern Völkern Zeugnis ab für das uralte  stand berufen, der ihn bewußt herbei-  Sehnen der Menschen, die leistungs-  führt. Es wäre ein Verstoß gegen Treu  fähige und genußfreudige Jugend zurück-  und Glauben, wenn der Saboteur der  zuerlangen‚ die Last der Jahre zu ver-  Verfassung aus seinem Frevel Vorteil  meiden,  für sich selbst ziehen dürfte. Wer auf  Dem heutigen Menschen im Zeitalter  die Räder der Staatsmaschine absichtlich  der Naturwissenschaft  und Technik  Sand schüttet, hat kein Recht, sich über  schwebt natürlich die Idee vor, durch  das Versagen des Staatsapparates zu be-  operative Eingriffe oder durch organo-  klagen; er ist vielmehr verpflichtet, den  therapeutische Präparate neue Spann-  Sand zu entfernen.  kraft für Körper und Geist schaffen zu  Es ist zutreffend, daß die Verfassung  können. Mit Präparaten der modernen  in einer leidenschaftlich bewegten und  Organotherapie kann man bei krankhaft  vorwärtsstürmenden Zeit wie eine Bremse  bedingtem vorzeitigem Altern, also bei  wirkt. Aber diese Wirkung ist gewollt,  Menschen, die schon etwa in den fünf-  um die Volksenergien zu einem geord-  ziger Jahren infolge von Schwächezu-  neten Ablauf zu zwingen und vor Ver-  ständen im Gefüge der Blutdrüsen grei-  wilderung zu bewahren; sie ist für den  senhaft werden, vorzügliche Resultate  Staatsmann zugleich eine Mahnung, die  erzielen. Aber es ist nicht möglich, den  normalen Ablauf des Lebens durch  politische Entwicklung nicht zu über-  stürzen, sondern geduldig zuzuwarten,  solche Kunsthilfe zu verzögern. Mit der  bis die äußern Verhältnisse für neue  Zeit eilen wir Stunde für Stunde unse-  rem Ende in der Zeit zu. Unser Zie!  2 Für  Anschütz-  Deutschland vgl.  muß sein, durch Gesunderhaltung einen  Thoma, Handbuch des Deutschen Staats-  vorzeitigen krankhaften Tod zu vermei-  rechts II (Tübingen ı1932) 231—233 276.  den. Wir müssen durch hygienische Le-Umschau 61
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